
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 2003/11/25 KUVS-
487/4/2003

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.2003

Rechtssatz

Der Zweck des § 5 Arbeitnehmerschutzgesetz liegt darin, den Arbeitnehmern einen größtmöglichen Schutz auf

Baustellen zu gewährleisten. Das Nichtvorhandensein der erforderlichen Sicherheits- und

Gesundheitsschutzdokumente für den Zusammenbau von Verbauboxen enthält jedenfalls ein erhebliches

Gefahrenmoment für die mit dem Zusammenbau beschäftigten Arbeitnehmer und die in den Künetten tätigen

Arbeitnehmer. (Aufhebung des einstellenden erstinstanzlichen Straferkenntnisses)

Erkenntnis des VwGH vom 21.10.2005, Zahl: 2004/02/0006-5, womit die Beschwerde gegen den Bescheid des

Unabhängigen

Verwaltungssenates für Kärnten vom 25.11.2003, Zahl: KUVS- 487/4/2003, betreAend Übertretung des ASchG, als

unbegründet abgewiesen wurde.

Schlagworte

Dokumente, Sicherheitsschutzdokumente, Gefahrenschutzdokumente, Gefahrenverhütung, Verbauboxen, Künette,

Arbeitnehmersicherheit, Gefahrenmoment

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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